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Die Genehmigung wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu deren Inhalt und Umfang nach Maßgabe 
der folgenden Abschnitte dieses Genehmigungsbescheides erteilt:  
 

I.  TENOR ................................ ................................ ..............  1  

II.  ANTRAGSUNTERLAGEN ................................ ...........................  4  

III.  NEBENBESTIMMUNGEN ................................ .........................  18  
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V.  VERWALTUNGSGEBÜHR ................................ ......................  143  
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4.  Immissionsschutzrechtliche Ergänzungen zu Flugsicherheits - Nebenbestimmungen  

4.1 Die Abstrahlung der für die Tages- und Nachtkennzeichnung eingesetzten Feuer ist so weit nach 
unten zu begrenzen, wie es unter Einhaltung der technischen Spezifikationen in der AVV, Anhang 1 
und 3 zulässig ist. Die Nennlichtstärke der Tages- und Nachtbefeuerung ist mittels einer 
Sichtweitenmessung zu steuern. Dabei muss ein vom Deutschen Wetterdienst anerkanntes 
meteorologisches Sichtweitenmessgerät eingesetzt werden. Installation und Betrieb müssen sich 
nach Anhang 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthinderni ssen 
richten.  

 
4.2 Zur Verminderung der Belästigungswirkung für die Anwohner sind die Blinkfrequenzen der 

Befeuerungseinrichtungen der Windenergieanlage gemäß Ziffer 13 der AVV zu synchronisieren.  
 
4.3 Zur Verminderung der Belästigungswirkung für die Anwohner ist  tägliche Betriebszeit der 

Nachtbefeuerung zu minimieren, indem die Umschaltung durch den Dämmerungsschalter für die In - 
und Außerbetriebnahme auf den gemäß Ziffer 8.1 der AVV minimal zulässigen Wert von 50 Lux 
eingestellt wird.  

 
 

5.  Immissionsschutzrecht liche  Hinweise  

5.1 Die Genehmigung erlischt nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG unabhängig von der in Abschnitt III. 
Buchstabe A) dieses Genehmigungsbescheides festgelegten auflösenden Bedingung, wenn die 
genehmigungsbedürftigen Anlagen während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr 
betrieben worden sind.  
 

5.2 Die Genehmigungsbehörde kann die genannten Fristen auf Antrag aus wichtigem Grunde verlängern, 
wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht gefährdet wird (§ 18 Abs. 3 BImSchG). Der Antrag ist 
vor Fristablauf schriftlich zu stellen und zu begründen.  

 
5.3 Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage 

ist nach § 15 Abs. 1 BImSchG, sofern nicht eine Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG beantragt 
wird, der zuständigen Behörde (untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe) mindestens 
einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich die 
Änderung auf Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre oder Kultur - bzw. 
sonstige Sachgüter auswirken kann. 

 
 Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG (Zeichnungen, Erläuterungen 

und sonstige Unterlagen) beizufügen, soweit diese für die Prüfung erforderlich sein können, ob das 
Vorhaben genehmigungsbedürftig ist.  
 

5.4 Beabsichtigt der Betreiber, den Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage einzustellen, so hat 
er dies nach § 15 Abs. 3 BImSchG unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung der zuständigen 
Behörde (untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Lippe) unverzüglich anzuzeigen. Der Anzeige 
sind Unterlagen über die vom Betreiber vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus § 5 
Abs. 3 des BImSchG ergebenden Pflichten beizufügen. 
 

5.5 Der Betreiber hat gemäß § 5 Abs. 3 BImSchG sicherzustellen, dass auch nach einer Betriebs-
einstellung von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können und vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und 
schadlos verwertet oder ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden.  
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2.   Hinweise  

2.1 Alle erzeugten Abfälle sind entsprechend den Vorgaben der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) von 
2001, in der jeweils geltenden Fassung, ggf. unter Berücksichtigung des Schadstoffpotentials, zu 
klassifizieren und einer Abfallschlüsselnummer  zuzuordnen. 

 
2.2 Gefährliche Abfälle, wie zum Beispiel Batterien und Altöl, sind nachweispflichtig gemäß den 

Bestimmungen der Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung) 
von 2006 in der derzeit gültigen Fassung zu entsorgen. Darüber hinaus sind die Bestimmungen der 
Altölverordnung von 2002 und des Batteriegesetzes von 2009 in der derzeit gültigen Fassung 
einzuhalten.  

 
2.3 Die Pflichten zur Führung eines Registers über die Entsorgung von Abfällen sind in Teil 3 der NachwV 

von 2006 in der derzeit gültigen Fassung geregelt.  
 
2.4 Sofern der Einbau von Recycling-Baustoffen (RCL-Material) unter dem Fundament der Windenergie -

anlage, der (temporären) Zuwegungen, Stellflächen oder sonstigen befestigten Flächen erfolgen 
soll, sind die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung für die Verwend ung von Ersatzbaustoffen (hier 
Recyclingmaterial) in technische Bauwerke einzuhalten. Es wird insbesondere auf die Anzeige - und 
Dokumentationspflicht nach § 22 und § 25 der ErsatzbaustoffV hingewiesen.  

 
 
 
G) Landschafts - und naturschutzrechtliche Nebenbest immungen und Hinweise der unteren 

Naturschutzbehörde des Kreises Lippe (FG 670)  

1.  Nebenbestimmungen  

1.1 Der vom Büro Bioplan GbR, Untere Mauerstraße 6-8, 37671 Höxter,   erstellte Landschaftspflegerische 
Begleitplan (LBP) in der Version 3.0 (Stand: 20.09.2021) einschließlich der gutachterlichen Aussage 
zur Anlage von Lerchenfenstern vom 07.05.2024 (BIOPLAN Höxter PartG) wird als Bestandteil der 
Antragsunterlagen mit Text und Karten Teil der Genehmigung, sofern nicht abweichend durch diese 
Nebenbestimmungen andere Regelungen verfügt werden.  

 
1.2 Der vom Büro BIOPLAN Höxter PartG erstellte Nachtrag zur Anwendung des § 6 Windenergieflächen-

bedarfsgesetz in Verbindung mit § 45b Bundesnaturschutzgesetz (Stand: 20.09.2023) wird  als 
Bestandteil der Antragsunterlag en mit Text und Karten Teil der Genehmigung, sofern nicht 
abweichend durch diese Nebenbestimmungen andere Regelungen verfügt werden.  

 
1.3 Die Baufeldfreimachung und Baufeldvorbereitung ist i. S. d. § 39 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) außerhalb der Brutzeit  von Wiesenvögeln (01.03. bis 30.09.) durchzuführen. Ebenso ist 
das Abschieben des Oberbodens in einer Zeit außerhalb der Brutzeit durchzuführen (Vermeidungs -
maßnahme V/T 2).  

 
 Sind aus Gründen des Bauablaufes zwingend kurzfristige Baufeldfreiräumungen zu anderen als dem 

o. g. Zeitfenster erforderlich, ist zuvor durch einen Fachkundigen in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Lippe festzustellen, ob aktuelle Bruten vorhanden sind. Wenn keine 
Bruten festzustellen sind, kann der Abtrag vo n Oberboden in Abstimmung mit der Unteren Natur -
schutzbehörde auch im Zeitraum zwischen März bis September erfolgen.  

 
1.4 Kommt es zu einem länger als sieben Tage andauernden Stillstand der Baufeldfreimachung/                  

-räumung in der Brutzeit, muss da s Baufeld auf eine eventuell stattgefundene Ansiedlung von 
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Brutpaaren kontrolliert werden. Sollte sich ein Brutpaar angesiedelt haben, sind weitere Tätigkeiten 
auf dem Baufeld bis zum endgültigen Verlassen der Brutstätte nicht zulässig. Die Untere 
Naturschutzbehörde ist unverzüglich nach Feststellung eines Brutpaares in Kenntnis zu setzen 
(Vermeidungsmaßnahme V/T 3). 

 
1.5 Alternativ zu V/T 2 oder V/T 3 können Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die 

Ansiedlung von Brutpaaren im Eingriffsbereich zu verhi ndern (Vermeidungsmaßnahme V/T 4). Die 
Vergrämungsmaßnahmen müssen bei Baustillstand starten und bis zur Wiederaufnahme der 
Bautätigkeiten bzw. vor Beginn der Reproduktionszeit bis zur Baufeldräumung aufrechterhalten 
werden. Nach Beendigung der Vergrämung und vor Wiederaufnahme des Baus ist der Eingriffsbereich 
auf mögliche Brutvorkommen hin zu überprüfen.  

 
 Im Rahmen der aktiven Vergrämung zur Verhinderung des Brutgeschäftes sind ca. 2 m hohe Stangen 

(über Geländeoberfläche) mit daran befestigten und im Wi nd flatternden Absperrbändern (ca. 1,5 
m lang) an den eingriffsrelevanten Stellen, im Bereich der Kranstell - und Montageflächen sowie im 
Umfeld der Fundamente und Zuwegungen zu errichten.  

 
 Der Einsatz von Vergrämungsmaßnahmen ist nur zulässig, wenn zeitgleich funktionsfähige Aus-

weichhabitate (Lerchenfenster) zur Verfügung stehen.  
 
1.6 Zum Schutz des Rotmilans sind die Windenergieanlagen im Zeitraum vom 01.06. bis einschließlich 

12.07. eines jeden Jahres von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bei Windgeschwindigkeiten unter 
8 m/s abzuschalten (Vermeidungsmaßnahme V/T 5 des Nachtrags). 

 
 Die Abschaltzeiten werden über die Betriebsdatenregistrierung der WEA erfasst, mindestens ein Jahr 

lang aufbewahrt und auf Verlangen der UNB vorgelegt.   
 
1.7 Zum Schutz des Rotmilans sind die Windenergieanlagen im Zeitraum vom 01.08. bis einschließlich 

31.10. eines jeden Jahres täglich 45 Minuten vor Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang und ab vier 
Stunden vor Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang bei Windgeschwindigkeiten unter 8 m/ s 
abzuschalten (Vermeidungsmaßnahme V/T 6 des Nachtrags). 

 
 Die Abschaltzeiten werden über die Betriebsdatenregistrierung der WEA erfasst, mindestens ein Jahr 

lang aufbewahrt und auf Verlangen der UNB vorgelegt.  
 

1.8 Um eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen zu vermeiden, ist eine 
Abschaltung der Anlage in niederschlagsfreien Nächten bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s in 
Gondelhöhe (10-Minuten-Mittelwert in Gondelhöhe) und Temperaturen von über 10° C von Sonnen -
untergang bis Sonnenaufgang im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 31. Oktober eines jeden 
Jahres vorzunehmen (Vermeidungsmaßnahme V/T 10). 

 
 Der Genehmigungsbehörde sind zum Zwecke der Überwachung die Betriebsprotokolle zugänglich zu 

machen. 
 

1.9 Auf Grund von durch den Baubetrieb potentiell hervorgerufenen Beeinträchtigungen bzw. Störungen 
sind für die Feldlerche zwölf Lerchenfenster anzulegen. Die Lerchenfenster müssen zum Baubeginn 
funktionieren.  

 
 Die Anlage der Lerchenfenster hat gemäß der im LBP in der Tabelle 11 unter V/T 11 beschriebenen 

Vorgehensweise zu erfolgen. 
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der Zustand der Flächen in einem gemeinsamen Termin festzuhalten.  Nach Abschluss der 
Bauarbeiten sind entstandene Schäden auf Kosten des Antragstellers und von diesem zu beseitigen. 
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2.14  Straßen und Entwässerung Lemgo ( SEL) 

Mit Stellungnahme vom 29.01.2024 hat die Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) die Zustimmung zu 
dem geplanten Vorhaben erteilt und den in Abschnitt III. Buchstabe L) aufgeführten Hinweis 
vorgeschlagen. 
 
 
2.15  Stadtwerke Lemgo GmbH, Le mgo 

Mit Stellungnahme vom 02.03.2021 hat die Fa. Stadtwerke Lemgo GmbH ihre Zustimmung zu dem 
geplanten Vorhaben erteilt und Nebenbestimmungen vorgeschlagen. Diese wurden durch die untere 
Wasserbehörde des Kreises Lippe überprüft und bei den Nebenbestimmungen in Abschnitt III. Buchstabe 
E) berücksichtigt.   
 
Die Standorte für die beiden geplanten Windenergieanlagen mit den Bezeichnungen WEA 1 und WEA 2 
liegen ca. 6 km nordwestlich der Kernstadt von Lemgo. Der Ortsteil Brüntorf befindet sich ca. 1,5 km 
östlich de r Standorte.  
 
Die Anlagen liegen im Lippischen Keuper-Gebiet. Im Wesentlichen sind hier die Gesteine des Oberen 
Keupers (ko), des Mittleren Keupers (km1 bis km4), des Unteren Keupers (ku) sowie des Oberen 
Muschelkalks (mo) und Mittleren Muschelkalks (mm) aufgeschlossen.  
 
Die Gesteine des Unteren Keupers (ku) und des Oberen Muschelkalks (mo) sind Kluftgrundwasserleiter, 
untergeordnet werden bei Lemgo auch der Schilfsandstein und der Steinmergelkeuper des Mittleren 
Keupers wasserwirtschaftlich genutzt.  
 
Entsprechend der Geologischen Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 25.000, Blatt 3919 Lemgo, befindet 
sich der Standort der Anlage WEA 1 im Gipskeuper (km1), jedoch im Grenzbereich zu den hangenden 
Schichten des Schilfsandsteins (km2). Der Gipskeuper wird im wei teren Umfeld der geplanten WEA 1 
nicht für die Trinkwassergewinnung genutzt. Die nächstgelegenen Brunnen der öffentlichen 
Wasserversorgung der Stadt Lemgo sind die Brunnen Matorf I und II, die ca. 3,3 km ostsüdöstlich der 
Anlagenstandorte liegen. Als Grundwasserleiter werden hier die Schichten des Unteren Keupers sowie 
Oberen Muschelkalks genutzt.  
 
Der Standort der Anlage WEA 2 befindet sich geologisch in der Einheit der Roten Wand (km3) zwischen 
dem östlichen Ausstrichsbereich des Schilfsandsteins (km2) und dem westlichen Ausstrichsbereich des 
Steinmergelkeupers (km4). Die Rote Wand (km3) gilt als Grundwassergeringleiter und wird nicht für die 
Trinkwassergewinnung genutzt. Wie oben beschrieben, nutzen die nächstgelegenen Brunnen der 
öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Lemgo die Schichten des Unteren Keupers sowie des Oberen 
Muschelkalks, also Einheiten, die stratigraphisch unter der Roten Wand liegen.  
 
Die geplanten Standorte befinden sich außerhalb von festgesetzten oder geplanten  Wasserschutz-
gebieten. Die äußere Grenze der Zone 3A des Wasserschutzgebietes Bad Salzuflen-Retzen liegt ca. 80 m 
südwestlich der geplanten Anlage WEA 2. Die äußere Grenze der Zone 3 des Wasserschutzgebietes 
Lemgoer-Mark liegt ca. 3 km ostsüdöstlich der Anlagestandorte.  
 
Zusammenfassend ergibt sich daher, dass von einer Beeinträchtigung der Brunnen der öffentlichen 
Wasserversorgung der Stadt Lemgo durch die Errichtung der beiden Windenergieanlagen nicht 
auszugehen ist.  
 
Trotzdem sollten auch aufgrund der Nähe zum Wasserschutzgebiet Bad Salzuflen-Retzen grundsätzlich 
risikominimierende Maßnahmen bei den Baumaßnahmen für die Windenergieanlagen getroffen werden, 
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die die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls reduzieren und die Folgen eines Unfalls entsprechend minimieren 
können.  
 
Hierzu zählt neben der technischen Kontrolle der eingesetzten Geräte, dem Treffen von Schutz -
vorkehrungen (z. B. Verwenden von Auffang- bzw. Ölwannen) und dem Vorhalten ausreichender Mengen 
an Ölbindemittel insbesondere die Maßnahme, die große Mengen an Dieselkraftstoff mit sich führenden 
Kräne zur Aufstellung der Anlagen erst dann an Ort und Stelle einzusetzen, wenn der Arbeitsraum der 
Fundamentgrube vollständig verfüllt und das Fundament bereits entsprechend angedeckt ist.  
Ausgenommen sind Hilfskräne und Teleskopfahrzeuge, die zur Errichtung, Verfüllung und Andeckung der 
Fundamentgrube und des Fundamentes benötigt werden.  
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Eine Abmilderung der optischen Wirkungen insbesondere auf das Wohnhaus Schleupenweg 67 liegt nicht 
vor. Ganz ausschlaggebend für die optisch bedrängende Wirkung von WEA sind im Übrigen auch nicht 
deren baulichen Ausmaße an sich, sondern eben die Drehbewegung des Rotors, der zu entsprechenden 
Störungen der Konzentration, Entspannung und Regenerationsfähigkeit führt. Hiermit hat sich der 
Gutachter nicht ansatzweise auseinandergesetzt.  
 
Zudem ist es heute technisch ohne weiteres möglich, eine Videosimulation der geplanten Anlagen 
anzufertigen, um einen möglichst realistischen Eindruck von der Wirkung der Anlagen und insbesondere 
auch des für die optisch bedrängende Wirkung maßgeblichen Umstandes der Drehbewegung des Rotors 
zu erhalten. Für eine sachgerechte Bewertung auf Grund der Sachverhaltsermittlungspflicht der 
genehmigenden Behörde ist daher eine entsprechende Videosimulation auch erforderlich, deren 
Anfertigung hiermit gefordert wird. Dies i nsbesondere auf Grund des bekannten, detaillierten 
Prüfungsmaßstabs im Falle der Unterschreitung des Abstands dreifache Gesamtanlagenhöhe zu 
Wohnhäusern. 
 
Zu den rein optischen Auswirkungen hinzu treten die weiteren betriebsbedingten Auswirkungen und 
Merkmale der Anlage, die ohne Weiteres zu einer ganz erheblichen Verschlechterung der Wohnsituation 
und Lebensqualität der Anwohner führen würden und welche bei der Bewertung eines Verstoßes gegen 
das Rücksichtnahmegebot unter Beachtung der unten weiter dargest ellten Immissionen und Wirkungen 
der Windenergieanlagen mit einzustellen sind.  
 
Es werden Störwirkungen im Hinblick auf das körperliche Wohlbefinden und die Gesundheit, 
beispielsweise in Form von Schlafstörungen oder Druck - und Stresssymptomen, die Lebensgewohnheiten, 
beispielsweise durch das nächtliche Schließen von Fenstern, die Meidung von Garten - und 
Außenwohnbereichen, das psychische Gleichgewicht, beispielsweise durch eine Störung der 
Konzentrations - und Regenerationsfähigkeit, das ästhetische Empfind en und schließlich auch im Hinblick 
auf den Wertverlust der Immobilien, insbesondere auch des Einwendungsführers auf Grund der Nähe zu 
der Anlage, auftreten. Damit ist ein intensiver und dauerhafter Einschnitt bezeichnet, der einen 
wesentlichen Teil der Wo hn- und Lebensqualität der Anwohner ausmacht.  
 
Bei der Anwendung des Rücksichtnahmegebots ist auch der derzeitige status quo der Wohnsituation in 
den Blick zu nehmen. Insofern ist festzustellen, dass sich die Wohnhäuser der Anwohner und auch der 
Einwender sowie die gesamte Umgebung des Vorhabenstandortes in einer hochattraktiven, nach 
obenstehender Maßgabe vielfach unter Schutz gestellten Erholungs - und Kulturlandschaft mit lediglich 
kleineren Altanlagen und ohne weitere Vorbelastungen im Umkreis von mehrer en Kilometern befinden. 
In diese auch durch Ackerbau geprägte Umgebung soll nun eine erheblich emittierende Industrieanlage 
gigantischen und völlig maßstabslosen Ausmaßes hineingepflanzt werden, was den gesamten Charakter 
und die Prägung der Umgebung ins Negative verändert.  
 
Auf der anderen Seite sind zwar auch das private Renditeinteresse des Vorhabenträgers und das 
öffentliche Interesse an der Förderung regenerativer Energien zu berücksichtigen. Die bereits erwähnte 
Ausschöpfung der technischen und immissionsschutzrechtlichen Potentiale belegt aber, dass hier 
lediglich eine einseitige Maximallösung realisiert wurde, die keinerlei Rücksicht auf die bereits lange 
zuvor vorhandene benachbarte Wohnbebauung der Einwendungsführer und auch der weiteren Anwo hner 
oder einen gerechten Ausgleich der widerstreitenden Interessen erkennen lässt und sich daher im 
wahrsten Sinne des Wortes als rücksichtslos darstellt.  Dies insbesondere unter Berücksichtigung der 
unten näher dargestellten Hausbrunnen und Trinkwasserve rsorgung. Auch das Interesse der Förderung 
erneuerbaren Energien kann nicht verabsolutiert werden, sondern muss den Gesetzen von 
Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit folgen. Dies beinhaltet in Fällen, in denen sich in der Nähe 
von WEA Wohnnutzungen befinden, hierauf angemessen durch die bauliche Gestaltung und 
Dimensionierung zu reagieren. In Betracht käme insofern neben einem Verzicht auf die Errichtung der 




































































































































































